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Seniorenrecht aktuell

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Das Verkehrsrecht ist schnelllebig, die Rechtsprechung 
ausufernd. Und nur, wer die richtigen Tipps und Kniffe 
kennt, kann seine Mandanten gegen Vorwürfe der 
Bußgeldbehörden und der Staatsanwaltschaft optimal 
vertreten. Die neue Webinar-Reihe fasst die aktuellen 
Entwicklungen für Sie zusammen und gibt Ihnen direkt 
umsetzbare Praxistipps für Ihre Mandate. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Verkehrsrecht
Aktuelle Strategien 
für Verkehrsstrafverteidiger

Referent
Leif Hermann Kroll
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Verkehrsrecht

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Verkehrsrecht im Deutschen 
Anwaltverein, im Arbeitskreis 
Verkehrsrecht und im Arbeits kreis 
Strafrecht des Berliner Anwalt-
vereins; Re fe rent in der Rechts-
anwaltsfortbildung

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Verkehrsrecht, 
Rechtsanwälte

Termine
25.08.2020, 03.11.2020, 
23.03.2021, 08.06.2021

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin
alle Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1091

Leif Hermann Kroll

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

Aktuelles Programm unter: 
iww.de/s2377

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

Je 2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar
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▶▶ Kontrollbetreuung
Hier sind Schenkungen des Vorsorgebevollmächtigten zulässig

| Erlaubt eine Vorsorgevollmacht dies ausdrücklich, darf der Bevollmäch-
tigte auch sich selbst oder Angehörigen Zuwendungen aus dem Vermögen 
machen. Ob der Vollmachtgeber zum Zeitpunkt des geäußerten Wunschs 
krankheitsbedingt noch geschäftsfähig war, ist ohne Bedeutung. Das hat 
jetzt der BGH entschieden (8.1.20, XII ZB 368/19, Abruf-Nr. 214366). |

Die Vollmachtgeberin litt an einer mittelschweren Demenz. Sie hatte einer 
Tochter eine umfassende Vorsorgevollmacht erteilt. Darin war festgelegt, dass 
die Tochter Schenkungen vornehmen kann, soweit sie auch einem Betreuer 
rechtlich gestattet sind. Es wurde ein Verfahren zur Prüfung der Erforderlich-
keit einer Kontrollbetreuung eingeleitet. Der Überwachungsbedarf ergab 
sich nach Ansicht des LG daraus, dass die Bevollmächtigte u. a. Reisegeld  
in Höhe von 3.000 EUR und eine Sonderzahlung (1.500 EUR) getätigt habe. 
Außerdem erhielt die Vollmachtgeberin ein vergleichsweise hohes Taschen-
geld von monatlich 500 EUR. Das sei teils in Form von Essenseinladungen 
u. Ä. wieder der Bevollmächtigten oder ihrer Familie zugeflossen.

Die Anhörung ergab, dass die Schenkungen und Zuwendungen auf Wunsch 
der Betroffenen erfolgten und diese einverstanden war. Die Schenkungen  
bewegten sich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ob die 
Betroffene krankheitsbedingt zu diesem Zeitpunkt noch geschäftsfähig war, 
ist insoweit ohne Bedeutung. Denn der „Wunsch“ des Betreuten ist dabei 
nicht als Willenserklärung zu verstehen. Daher muss er nicht geschäftsfähig 
sein. Die Betroffene und ihr verstorbener Ehemann hatten auch früher ver-
gleichbare Schenkungen vorgenommen. Zu dem Kreis der Beschenkten  
erklärte der BGH: Eine Vorsorgevollmacht ist nicht schon deshalb zweckwid-
rig verwendet, wenn der Bevollmächtigte Maßnahmen ergreift, die auch ihm 
selbst oder seinen Angehörigen Vorteile verschaffen. Vor allem, wenn eine 
Praxis bei den Zuwendungen und Adressaten erkennbar ist, wie sie der  
Betroffene selbst in gesunden Zeiten handhabte. Der BGH hob den Beschluss 
auf und wies die Sache an das LG zurück. 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Keine Kontrollbetreuung gegen freien Willen des Betroffenen, SR 19, 146

• Angehörige nur bei vorheriger Beteiligung im Verfahren beschwerdeberechtigt, SR 19, 60

iHr PLuS im netz
sr.iww.de

Abruf-nr. 214366

Gericht ordnet 
Kontrollbetreuung 
an

BGH: Schenkungen 
sind in ordnung, 
wenn sie eine frühere 
Praxis fortsetzen

ArCHiV
Beiträge 

unter sr.iww.de


